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Der neue Schweizerische Republikaner.

Donnerstag, den 20 August lgoi. Sechstes Quartal» Den 2 Fructidor IX.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom is. Aug.

Der Vollz, Rath — Nach Einsicht eines Schreibens

der Mnnijipaiilär von Metmenstâtten vom loten p. M.
an den Regierungsstatihalter von Zürich ;

In Erwägung - daß dieselbe darinn alle einem Re,

gierunqsstatthalter schuldige Achtung bey Seite sczt, sich

unanständiger Ausdrucke bedient, und gegen vbrigkeit-
liche Verfügungen sich wlderfezt;

Nach Anhörung seines Ministers der innern Angele-

genhcicen, beschließt:
1. Die Mitglieder der Municipalität von Metmen-

stalten sind hiemit von ihren Stellen suspendirt.

2. Der Regieningsstatthalter, vereint mit der Vdktval-
tungskammer, wird dieselben vorläufig ersetzen.

z. Der öffentliche Ankläger beym Distriklsgericht von
Metmenstâtten, wird die snspendirten Mitglieder
der Municipalität wegen ihrem ordnungswidrigen
und in höchst unanständigen Ausdrücken abgefaßten
Schreiben vom ro. August rgoi, bey dem Gericht
belangen, und auf die ihrem Vergehen angemessene
Bestrafung antragen.

4. Der Minister der innern Angelegenheiten ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 7. Juli.
(Fortsetzung.)

Ein Mitglied macht folgenden Antrag:
Dnrch das Gesetz vom -i. Iemier 179? erhielt der

öffentliche Ankläger beym obersten Gerichtshof einen

Gehalt von 250 Ldr.
Sein Supvlcant denjenigen von i;o —

Durch das Gesetz vom -z. Merz 1799 ward der

Gehalt des Anklägers reducirt auf ;6go Fr. ; derjenige
des Suppleantcn blieb der nämliche.

Den 19. Juli 1799 warb deS Anklägers Erhalt
neuerdings reducirt, und endlich bestimmt auf 150 Ldr.

Sogar die Gehalte des Dollmetschen und Gerichts-
schreibers bey dem obersten Gerichtshöfe, die 150 Ldr.,
hatte» wurde» wie die des Suppleantcn des Anklägers
bey dieser Gelegenheit auf.-oo Lvuisd'ors herabgcsczt.

Nur der des Suppléant des öffentl. Anklägers blieb
immer noch wie vor, izoLdc., das ist soviel als der
des Anklägers selbst. Er scheint mir also von der ehema-
ligen Gesetzgebung vergessen worden zu seyn, da er
unendlich weniger als der öffentliche Ankläger und wohl
kaum soviel als der Gerichtschrcibcr und Dollmetsch
Vcym obersten Gerichtshof zu thun hat.

Ich trage darauf an, die Civilgcsttzgebungs-Com,
mißion zu beauft'ragen, dieser Unbiliigkeit ein Ende zu
machen.

Der qesttzg. Rath nimmt hierauf folgenden Décréts,
Vorschlag an:

Der gesetzgeb. Rath verordnet: Der Suppléant
des öffentlichen Anklägers beym obersten Gerichtshof,
bezicht von nun an einen iährlichen Gehalt von rSoo Zr.

Gesetzgebender Rath, 8. Juli.
Präsident: Kruß.

Die Crimmalgefetzgebungseommißion erstattet folge«,
den Bericht, der für z Tage auf den Canzleytifch ge,
legt wird:

B. Gesetzgeber! Sie haben der Criminal - Justiz»
Commißion aufgetragen, Ihnen eine» Bericht über die
Botschaft des Voll;. NathS zu erstatten, welche vor,
schlagt, die Vollzichung zu bevollmächtigen, alle wei.
tere rechtliche Verfolgung, der im Canton Leman und
Bafel vorgefallenen revolutidnairen Vergehen, für ein
und allemal einzustellen.

Ihre Commißion mußte ein solcher miförmlichrr
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